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Berichtigung  
der öffentlichen Bekanntmachung  
der zugelassenen Wahlvorschläge  

für die Wahl

des Stadtrates der Stadt Lauta

des Ortschaftsrates der Ortschaft Laubusch

des Ortschaftsrates der Ortschaft Leippe-Torno

am 09.06.2024
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Stadtanzeiger Lauta

Amtliches Mitteilungs- und Bekanntmachungsblatt der Stadt Lauta

Der „Stadtanzeiger Lauta“ erscheint monatlich und wird kostenlos in alle Haushalte der Gemeinde verteilt.

- Herausgeber, Verlag und Druck: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 
 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: (0 35 35) 4 89 -0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
 Der Bürgermeister der Stadt Lauta, Herr Frank Lehmann
 Karl-Liebknecht-Str. 18, 02991 Lauta

- Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil undAnzeigenteil/Beilagen:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10
 vertreten durch den Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan
 www.wittich.de/agb/herzberg

Einzelexemplare sind gegen Kostenerstattung über den Verlag zu beziehen. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäfts-
bedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste.

Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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